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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1987

Norm

ABGB §890

AGBKr Pkt3 Abs2

Rechtssatz

Wurde bei einem Gemeinschaftskonto Kollektivzeichungsberechtigung vereinbart, so liegt ein Fall der

Gesamthandforderung vor. Die Kreditunternehmung darf daher nur gemeinsame Auszahlungsverfügungen aller

Kontoinhaber ausführen.
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